
 

    

  

 

      

Gesuch für temporäre Reklamen auf Grundeigentum der Gemeinde Emmen 

 

Temporäre Reklamen sind auf folgenden drei Standorten erlaubt: 

 

Kirchfeldstrasse  

Grundstück-Nr. 394 

 

Mooshüsli-Parkplatz  

Grundstück-Nr. 2408 

 
 

Seetalstrasse  

Grundstück-Nr. 1850 

 

 

Pro Grundstück und Gesuchstellende sind maximal zwei Plakate im Mindestabstand von 1,5 Meter erlaubt. 


